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An alle Mitglieder des 

Stadtsportverbandes Menden 

 

 

 

                                                                                                                                                 Menden, 19.05.2010 

 

Jahreshauptversammlung 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Stadtsportverbandes,  

 

hiermit lade ich Euch recht herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes Menden ein. 

 

Die Mitgliederversammlung findet am 

 

Freitag, 11. Juni 2010 um 19.00 Uhr im Sportcasino, Gartenstraße, 58706 Menden 

statt. 

 

Hiermit gebe ich folgende Tagesordnung bekannt: 

 

Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Feststellung der Stimmanzahl der Mitgliederversammlung 

Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 

Berichte der Vorstandsmitglieder mit anschließender Diskussion 

Bericht der Kassenprüfer 

Wahl eines Versammlungsleiters 

Entlastung des Kassenwartes 

Entlastung des übrigen geschäftsführenden Gesamtvorstandes 

Wahlen: 

2. Vorsitzender 

Geschäftsführer (unbesetzt) 

stellv. Kassenwart (unbesetzt) 

Koordinator 

Sportabzeichenbeauftragter (unbesetzt) 

stellv. Jugendwart (unbesetzt) 

Fachwarte für die verschiedenen Sportarten (soweit erforderlich) 

Obmann für den Schulsport (unbesetzt) 

Kassenprüfer 

Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplanes 

Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

Veranstaltungen:   „Best of Sports 2011“ 

                                     „Menden bewegt sich“ 

      

Verschiedenes 

 

Ich bitte um möglichst vollständiges Erscheinen der Delegierten der Mitgliedervereine. 

Bitte achten Sie darauf, dass die Delegiertenvollmacht mit Vereinsstempel und der rechtsverbindlichen Unterschrift versehen sein muss. 

Kann bei der Mitgliederversammlung die Delegiertenvollmacht nicht vorgelegt werden, sind die Vertreter der Vereine nicht stimmberech-

tigt.      

 

Mit sportlichem Gruß 

 

 

 

 

 

Anlagen: Protokoll der letzten Mitgliederversammlung 

                 Delegiertenvollmacht 


